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B-Plan Nr.7 ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz

1 Aufgabenstellung

Die Fa. Gartenprofi Wuttig Landschaftsbau GbR betreibt auf ihrem Betriebsgrundstück in
17454 Zinnowitz in der Ahlbecker Str. 22 und 24 eine Firma für den Garten- und Land-

schaftsbau. Aufgrund firmenspezifischer Erfordernisse wurden bisher ohne erforderliches

Genehmigungsverfahren südlich des Betriebsgeländes Flächen für die Lagerung und Kom-
postierung genutzt. Um die für den Betriebsprozess notwendigen Flächen planungsrecht-

lich zu sichern, wurde ein Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gestellt.

Die Flurstücke 50, 51/3 teilweise und 5213 teilweise sollen auch zukünftig als Lager- und

Kompostierflächen genutzt werden. Der Geltungsbereich der Planung berücksichtigt die

bereits beanspruchten Flächen des Flurstückes 5213 mit einem Rückbau der derzeit im

südlichen Teilals Mutterbodenmiete genutzten Flächen. Als Ersatzfläche sollen die östlich

angrenzenden Flurstücke 50 und 51/3 teiMeise in das Bewirtschaftungskonzept einbezo-
gen werden.

lm Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 7

,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges in Zinnowitz
war zur Beurteilung der vom Plangebiet ausgehenden Gewerbelärmimmissionen ein

schalltechnischer Fachbeitrag zu erstellen. Gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde

soll ein prüfbarer Nachweis dafür erbracht werden, dass innerhalb des Plangebietes keine

unzulässigen Geräuschimmissionen hervorgerufen werden und gleichzeitig Geräusche

aus dem Plangebiet nicht zu einer unzulässigen Beeinträchtigung schutzbedürftiger Nut-

zungen in der Nachbarschaft führen.

Werden im Zuge der schalltechnischen Untersuchung Lärmkonflikte festgestellt, sind Maß-

nah men zu r Vermi nderu n g der Geräusch imm issio nen aufzuze i g e n.

2 Beurteilungsmaßstäbe

2.1 Schalltechnische Orientierungswerte

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung sind

den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen in der Regel schalltechnische Orientie-
rungswerte bzw. lmmissionsrichtwerte zugeordnet. Deren Einhaltung oder Unterschreitung

ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Gebietes verbundene Erwar-

tung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigungen zu erfüllen.

Die Berechnung und Beurteilung der Geräuschimmissionen erfolgt gemäß DIN 18005-

1:2002-07 [2]. Den im Flächennutzungsplan der Gemeinde Zinnowitzl20l im Umfeld des

Plangebietes ausgewiesenen Flächennutzungen sind nach Beiblatt 1 zur
DIN 1 8005-1:2002-07 [3] folgende Orientierungswerte zuzuordnenl.

I Da die Orientierungswerte allgemein sowohl für Großstädte als auch für ländliche Gemeinden gelten, können örtliche Ge-
gebenheiten in bestimmten Fällen ein Abweichen von den Orientierungswerten nach oben oder unten erfordern.

UmweltPlan



I

lt
UmweltPlanB-Plan Nr.7 ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz

Tabelle 1: Schalltechnische Qrientierungswerte, Auszug aus Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1

Gebietsstatus Orientierungswerte in dB(A)

Tag Nacht

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete (SOwo),

Ferienhausgebiete (SOrer)
50 40 (35)

allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Campingplatzgebiete
55 45 (40)

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 60 50 (4s)

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 (50)

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für lndustrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für
Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. Der höhere Nachtwert ist für Verkehrsgeräusche
auf öffentlichen Verkehrsflächen anzuwenden.

Abb. 1: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Zinnowitz

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Zinnowitz von 0312004 [20] weist den

Planbereich als Fläche für Landwirtschaft aus (s. Abb. 1).

Bei der in Bearbeitung befindlichen Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (s. Abb. 2)

soll das Plangebiet als private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Lagerung und Kom-

postierung ausgewiesen werden. Die Fläche nördlich des Plangebietes wird als Mischbau-

fläche gekennzeichnet. Die Betriebsgrundstücke der Fa. GartenprofiWuttig Landschafts-

bau GbR werden als Sondergebiet SO Garten- und Landschaftsbau (Ahlbecker Str. 22)

und als Mischbaufläche (Ahlbecker Str. 24) ausgewiesen. ln der nachfolgenden Abb. 2 ist

der aktuelle Stand der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes dargestellt.

2
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B-Plan Nr./ ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz UmweltPlan

Abb. 2: aktuelle Planungen im Umfeld des Plangeblefes

lm Vorgriff auf die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wurden den im Umfeld des

Plangebietes liegenden Flächen der zukünftige Gebietsstatus nach Abb. 2 mit den entspre-

chenden schalltechnischen Orientierungswerte zugeordnet.

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, ln-

dustrieiGewerbe) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu ver-

schiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten

verglichen werden. ln der vorliegenden Untersuchung waren die Beurteilungspegel für fol-

gende Geräuscharten zu bestimmen:

- Gewerbelärm (Plangebiet Betriebshof Buschkoppelweg, Betriebsgelände Fa. Garten-
profi Wuttig Landschaftsbau GbR)

- Verkehrslärm (anlagenbezogener Verkehr im öffentlichen Bereich)

Beurteilungspegel für den Verkehrs- und Gewerbelärm

Für die an einem lmmissionsort einwirkenden Geräuschimmissionen sind nach

DIN 18005-1:2002-07 [2] Beurteilungspegel L, zu bilden. Der Beurteilungspegel ist ein Wert

zur Kennzeichnung der mittleren Geräuschbelastung während der Beurteilungszeit T, unter

Berücksichtigung von Zu- und Abschlägen für bestimmte Geräusche, Zeiten und Situatio-

nen. Der Beurteilungspegel ist der mit den schalltechnischen Orientierungswerten bzw.

anderen lmmissionsrichtwerten zu vergleichende Pegel. ln Abhängigkeit von der Ge-

räuschart sind bei der Bildung der Beurteilungspegel verschiedene Beurteilungszeiträume

zu berücksichtigen. Beim Verkehrslärm gilt eine 16-stündige Beurteilungszeit für den Tag-

zeitraum und eine B-stündige Beurteilungszeit für die Nacht.

3
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Gewerbliche Emittenten sind im Sinne des BlmSchc [1] als Anlagen anzusehen und haben
gegenüber dem Verkehrslärm höhere Anforderungen hinsichtlich des Schallimmissions-

schutzes zu erfüllen.

Beim Gewerbelärm erfolgt die Ermittlung der Beurteilungspegel nach TA-Lärm [4]. Danach

sind bei Geräuscheinwirkung während der Zeiten mit erhöhter Stönvirkung2 in Wohn- und

Krankenhausgebieten sowie für Pflegeeinrichtungen die lmmissionspegeldurch einen Zu-

schlag von 6 dB(A) zu erhöhen. lm Nachtzeitraum ist die volle Nachtstunde mit dem höchs-

ten Beurteilungspegel maßgebend. Der Beurteilungspegel ergibt sich durch energetische

Pegeladdition der zeitraum- und emittentenbezogenen Mittelungspegel aller zur jeweiligen

Emittentengruppe gehörenden Teilschallquellen. Durch Pegelkorrekturen werden lmpuls-

und Tonhaltigkeit, Einwirkdauer sowie Zeiten erhöhter Stönivirkung berücksichtigt.

ln durch bestehende öffentliche Verkehrswege vorbelasteten Bereichen lassen sich die

Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Be-
gründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange

überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Maßnahmen (2. B. ge-

eignete Gebäudeanordnung, Grundrissgestaltung und bauliche Schallschutzmaßnahmen)

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. Zuvor ist die Einhaltung der Orien-

tierungswerte unter Berücksichtigung aktiver Schallschutzmaßnahmen zu überprüfen.

Das BVerwG hat bestätigt, dass die schalltechnischen Orientierungswerte in der Bauleit-
planung als Orientierungshilfe herangezogen werden können, um die zumutbare Lärmbe-

lastung eines Wohngebiets im Rahmen der gerechten Abwägung zu bestimmen. Eine

Überschreitung der Orientierungswerte für Wohngebiete durch Verkehrslärm um 5 dB(A)

kann das Ergebnis einer gerechten Abwägung sein [29].3

Grundsätztich gitt:a

"Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten werden, desto gewichtiger

müssen allerdings die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe sein und um

so mehr hat die Gemeinde die baulichen und technischen Möglichkeiten auszuschöpfen,

die ihr zu Gebote stehen, um diese Auswirkungen zu verhindern." Für ein geplantes Wohn-
gebiet, an dessen Rändern die Orientierungswerte um 10 dB(A) und mehr durch Verkehrs-

lärm überschritten werden, bedeutet dies nicht grundsätzlich, dass die Grenzen gerechter

Abwäg ung überschritten werden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn

- die für die Planung sprechenden städtebaulichen Gründe gewichtig sind,
- der Plangeber die baulichen und technischen Möglichkeiten ausschöpft, die ihm zu Ge-

bote stehen, um negative Lärmauswirkungen zu verhindern,

Zeiten mit erhöhter Störwirkung:
an Werktagen 06.00 bis 07.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr
BVerwG, Beschl. v. 18.12.1990 -4 N 6.88
BVerwG, Beschl. v. 22.03.2007 - 4 CN 2.06

2

4
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- im lnnern der Gebäude durch die Anordnung der Räume und die Verwendung schall-
schützender Außenbauteile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird,

- in besonderer Weise darauf geachtet wird, dass auf den lärmabgewandten Seiten der
Grundstücke geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden können.

lm Einzelfall kann aus Vorsorgegründen aber auch die Vorgabe geringerer Beurteilungs-
pegel, als in den Orientierungswerten vorgesehen, Ergebnis einer sachgerechten Abwä-
gung sein [29].

Bestimmunqen für seltene Ereiqnisse (qemäß Pkt. 7.2 der TA-Lärm [4.l):

,,lst wegen voraussehbarer Besonderheiten beim Betrieb einer Anlage zu erwarten, dass

in seltenen Fällen oder über eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als 10 Taqen

oder Nächten eines Kalenderiahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander fol-

genden Wochenenden, die lmmissionsrichtwerte auch bei Einhaltung des Sfandes der
Technik zur Lärmminderung nicht eingehalten werden können, kann eine Überschreitung

im Rahmen des Genehmigungsvertahrens für genehmigungsbedürfiige Anlagen zugelas-

sen werden. Bei bestehenden genehmigungsbedürftigen oder nicht genehmigungsbedürt-

tigen Anlagen kann unter den genannten Voraussetzungen von einer Anordnung abgese-

hen werden."

Bei seltenen Ereignissen betragen die lmmissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel für

lmmissionsorte außerhalb von Gebäuden nach TA-Lärm 70 dB(A) tags und 55 dB(A)

nachts. lm Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde der Anlagenbetriebszustand

beim Betrieb des Mobilshredders an maximal 5 Tagen im Jahr den seltenen Ereignissen

zugeordnet.

2.2 lmmissionsorte

Die Lage der maßgebenden lmmissionsorte richtet sich nach den Umständen im Einzelfall.

Für Verkehrsgeräusche wird der lmmissionsort gemäß RLS-90 [9a] in Höhe der Ge-

schossdecke (0,2m über der Fensteroberkante) angenommen. Dabei sind rückwärtige Re-

flexionen durch das Gebäude nicht zu berücksichtigen. BeiAußenwohnbereichen liegt der

maßgebende lmmissionsort 2m über der als Außenwohnbereich genutzten Fläche.

Beim Gewerbelärm liegt gemäß TA-Lärm [4] der maßgebliche lmmissionsort

- bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom

Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes;

- bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schutzbedürf-

tigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach

dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden

dürfen und

- bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbedürftigen Räumen,

bei Körperschallübertragung sowie beider Einwirkung tieffrequenter Geräusche in dem

am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raum.

5
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lm Rahmen der vorliegenden Prognose wurde hinsichtlich der Höhe der lmmissionsorte

nicht zwischen Verkehrslärm bzw. Gewerbelärm differenziert. Es wurde für beide Ge-

räuscharten einheitlich die Lagedefinition des Verkehrslärms verwendet. Aufgrund der grö-

ßeren lmmissionsorthöhe für Verkehrsgeräusche liegen die Berechnungsergebnisse im

gutachtengegenständlichen Fall auf der sicheren Seite. Bei unbebauten Plangebieten
befinden sich die lmmissionsorte im Bereich der gekennzeichneten Baugrenzen.

Die Lage der lmmissionsorte kann dem Lageplan Al (s. Anhang)entnommen werden,

Höhe der lmmissionsorte:

Die Geschosshöhe des Erdgeschosses wurde mit 3,0 m und die aller weiteren mit jeweils

2,8m angesetzt. Die Bestandsgebäude innerhalb und außerhalb des Plangebietes wurden

soweit relevant und planerisch nicht gesondert geregelt mit der tatsächlichen zum Zeit-
punkt der Erstellung des Gutachtens vorgefundenen Geschosshöhe berücksichtigt.

3 3. Ortliche Gegebenheiten und Angaben zum Planvorhaben

3.1 örfllche Gegebenheiten

Das Plangebiet befindet sich südlich der Ahlbecker Straße und wird wie folgt begrenzt:

im Norden: Buschkoppelweg
im Osten: Fläche für Landwirtschaft, private Grünfläche mit Wohnnutzung
im Süden: Fläche für Landwirtschaft
im Westen: Fläche für Landwirtschaft

Das Geländeprofil des Plangebietes wurde auf Grundlage des Digitalen Geländemodells

(DGMS) des LAIV-MV abgebildet [19].

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Zinnowitz0312004 [20] weist den Plan-

bereich als Fläche für Landwirtschaft aus. Bei der in Bearbeitung befindlichen Neuaufstel-

lung des Flächennutzungsplanes solldas Plangebiet als private Grünfläche mit der Zweck-

bestimmung Lagerung und Kompostierung ausgewiesen werden (s. Abb. 2).

3.2 Angaben zum Planvorhaben

Gemäß Anlagenbeschreibung [23] hat der Landschaftsbaubetrieb seinen Betriebshof an

der Ahlbecker Str. 22 und im Bereich der rückwärtigen Flächen des ehemaligen Autohau-

ses in der Ahlbecker Str. 24. Für diese Teilbereiche werden die Betriebszeiten mit Montag

bis Freitag von 06:00 bis 18:30 Uhr und Samstag von 06:00 bis 12:30 Uhrangegeben. ln

der Winterdienstsaison (01.11. bis 31.03.) gehen die Betriebszeiten von 04:30 bis

20:30 Uhr, in Ausnahmesituationen bis 22:30 Uhr.

lm Bereich des Plangebietes (Betriebshof Buschkoppelweg) gelten die Betriebszeiten

Montag bis Freitag von 07:00 bis 18:00 Uhr und Samstag von 07:00 bis 12:30 Uhr.

6
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Der Landschaftsbaubetrieb hat ca. 80 Mitarbeiter und einen Fuhrpark von

- 24 Kleintransporter Mff Crafter bzw. Mff T5
- 4 Lkw 10 t und 7,5 t mit Anhänger
- 10 Pkw Geschäftsführung und Bauleiter

Auf dem Betriebsgrundstück Ahlbecker Str. 22 befinden sich 12 Mitarbeiter- und 6 Kunden-

Parkplätze (Q1.1 bis O1.3). lm Bereich der Ahlbecker Str. 24 sind weitere 20 Mitarbeiter-

Stellplätze (O1 .4) vorhanden.

Gemäß Lageplan [18] sind innerhalb der Planfläche Flächen für Lagerung und Kompostie-

rung, Schüttgutboxen, ein Parkplatz mit 12 Stellplätzen (Q1.7), eine befestigte Grünfläche

als Reserveparkplatz (O1.8) und ein Gewächshaus für Anzucht und Kübelpflanzenüber-

winterung geplant.

4 Berechnungstechnische Grundlagen

Der von einer Schallquelle in ihrem unmittelbaren Einwirkbereich erzeugte lmmissions-
pegel hängt von den Eigenschaften der Schallquelle (Schallleistung, Richtcharakteristik,

Schallspektrum), der Geometrie des Schallfeldes (Lage von Schallquelle und lmmissions-

ort zueinander, Lage zum Boden sowie zu Hindernissen im Schallfeld), den durch Topo-
grafie, Bewuchs und Bebauung bestimmten örtlichen Ausbreitungsbedingungen und von

der Witterung ab. Zur Berechnung der Beurteilungspegel wurde die perspektivisch zu er-

wartende Emissionssituation auf ein akustisches Prognosemodell abgebildet. Zusätzliche

Ausbreitungsdämpfungen durch Hindernisse im Ausbreitungsweg des Schalls wurden

durch Festlegungen nach VDl2720 [6] berücksichtigt. Das Prognosemodell berücksichtigt

Reflexionen 1, Ordnung. Für die Berechnung der Beurteilungspegel wurde die Software

lMMl der Fa. Wölfel in der aktuellsten Fassung eingesetzt.

Abb. 3:
Ausschnitt aus dem
Prognosemodell
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5 Emissionskennwerte

Die schalltechnische Untersuchung berücksichtigt die in der Tabelle 2 zusammengefass-

ten Emissionsquellen.

Tabette 2: Übersicht der Emissionsquellen

Die Lage der Emissionsquellen ist in der Anlage Al dargestellt (s. Anhang)

5.1 Gewerbelärmemissionen

5.1.1 Geräuschemissionen durch den Parkverkehr auf dem Betriebsgelände

Auf dem vorhandenen Betriebsgeländen Ahlbecker Str.22 und 24 befinden sich die Park-

plätze P1 bis P3 mit insgesamt ca. 38 Stellplätzen für Mitarbeiter und Kunden. Auf dem

Betriebsgelände an der Ahlbecker Str. werden auch die Betriebsfahrzeuge abgestellt.

Hierzu zählen 24 Kleintransporter (P5) und 4 Lkw für 10 t- und 7,5 t Nutzladung mit Hänger

(PG). lm Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg)sollen der ParkplatzPT mit 12 Stellplät-

zen sowie eine befestigte Grünfläche als Reserveparkplatz (P8) für ca.20 Stellplätze ent-

stehen.

UmweltPlan
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Bezeichnunq Benennunq der Teilschallquelle Emissionsdaten

Gewerbelärm

Q1.1 bis Q1.8 Park- / Abstellplätze innerhalb des Betriebsqeländes Tab. 3

Q2.1 bis Q2.8 Fahnrueoe zu den Park-/Abstellolätzen Tab. 4

Q3.1 Fahrweqe Kundenverkehr; Bestand

Tab. 5Q3.2 Fahrweoe Lieferanten: Bestand)

Q3.3 bis Q3.5 Fahnrveqe (Lkw u. Kl.-Tr.): Planqebiet

Q4.1 innerbetr. Verkehr: Fahniveo Gabelstaoler. Bestand
Tab.6

Q4.2

04.3
innerbetr. Verkehr, Fahrweq Radlader, Bestand

innerbetr. Verkehr. Fahruveo Radlader. Planoebiet

Q5.1 Ladearbeiten Gabelstapler, Bestand

fab.7o5.2 Entladen Lkw. Planoebiet

Q5.3 Ladearbeiten Radlader, Planoebiet

06.1 Betriebstankstelle. Bestand Tab. 8

Q6.2a, b Waschplätze. Bestand Tab. 9

O6.3a - c Außenbereiche Werkstatt. Bestand Tab.10

Q6.4 Radlader, Anhäufeln u. Transport: Planqebiet
Tab. 'l 1

06.5 Mobilbaooer und Siebmaschine. Planoebiet

Q6.6 Shredderanlaqe, Planqebiet (Sonderbetriebszustand)

Verkehrslärm

Q8.1 anlaoenbezooener Verkehr Bestand

Tab.1208.2a.b anlaoenbezooener Verkehr Planoebiet

Q8.3 allqem. öffentl. Verkehr Ahlbecker Str. 81 11
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Die Geräuschemissionen durch den Parkverkehr auf dem Betriebsgelände wurden nach

der Parkplatzlärmstudie [11] ermittelt. Für die Stellplätze der Angestellten und Mitarbeiter

wurden jeweils 2 Bewegungen pro Stellplatz (An- und Abfahrt) für den täglichen Parkver-

kehr in Ansatz gebracht. Bei den Stellplätzen für die Geschäftsführung und für Kunden

wurde von 6 Bewegungen pro Stellplatz ausgegangen. Den Stellplätzen für die Kleintrans-

porter wurden je 3 Bewegungen pro Stellplatz und den Lkw-Stellplätzen je 4 Bewegungen

zugeordnet. Mit diesem Ansatz summieren sich die An- und Abfahrten für die betriebsei-

genen Kleintransporter und Lkw auf ca. 88 Fahrbewegungen pro Tag. Über den 16-stün-

digen Tagzeitraum gemittelt, ergeben sich die in der Tabelle 3 angegebenen Bewegungen

pro Stellplatz und Stunde.

Bei den Stellplätzen P4, P5, P6 und P7 wurden im Nachtzeitraum in der Zeit zwischen

03:00 und 05.00 Uhr zusätzliche Fahrzeugbewegungen für den Winterdienst berücksich-

tigt.

Tabelle 3: Emissionsdaten für die Stellplätze auf dem Betriebsgelände

Emissionsquelle Anzahl
der

Kpe Zuschlag

Park$atzart
in dB(A)

K1 Zuschlag

lmpulshaltigkeit
in dB{A)

N Bewegungen pro

Bezugsgröße Bo und Stunde
Lwa,, in dBtA)

Tao Nacht taqs nachts

stellplätze Bestand Betri€bsteile Ahlbecker str

01.1 Parkpl. P1 Gesch.-Ltg. It 0 4 0,375 0 72,8

Q1.2 Parkpl. P2 Gesch.-Llg 4t 0 4 0,375 0 69,8

01.3 Parkpl. P3 Kunden 61 0 4 0,375 0 11,5

O1.4a Parkpl. P4 Mitarbeiter 20l 0 4 0.125 0 '11,8

01.4b Prrkpl. P4 Winterdieosl ' 20' 0 4 0,6 81,4

O1.5a Abst.-Plats. Kl.-Tr. P5 24 0 4 0,19 0 77,5

O1.5b Absl.-Pl|lz Whlerdienst gr 0 4 1 77,0

01.6a Abst.-Plaa Lkw P6 4' 14 3 0,25 0 82,5

O1.6b Abst.-Phlz Winlerdienst 42 14 3 'l 88,5

Stellplätze Plan gebiet (Eetriebshof Buschkoppelweg)

Ol.7 Pa*pl. P7 121 0 4 0,125 0 71,4

Ol.7 Pa*pl. P7 Whterdienst 121 0 4 1 80,0

01.8r Rcaeryaprrkphtz PB 202 0 4 0.125 0,15 76'1

O1.8b Res.-Pg. PB Winterdi.n3t 20z 0 4 0 0,15 76,9

Lay.; - nüch P!rkpl0tzstudb bcrcchncler beurtalter Scha[ebtung3pcgel

Fahrwegoberltächcn: t B?lon$lehpllüster mR Fugen > 3 rm oss. 1 dB
? wasscrgebundcne Decksn Dsro - 2,5 dB

' Schshue[e 01.4b entföfr ln Planftl

lm Prognosemodell wurden die Geräuschemissionen auf den betrieblichen Stellplätzen durch Flächenschall-
quellen nach Parkplatzlärmstudie in 0,5 m Höhe über dem Boden abgebildet.

Die Geräuschemissionen durch den Parkverkehr sind innerhalb des Betriebsgeländes zu

berücksichtigen. Die Berechnung der Emissionspegel erfolgte nach der Berechnungsvor-

schrift RLS-90 [9] und über folgenden Zusammenhang:

Lwn',t = Lm,e +19 dB(A)

Lm,e - Emissionspegel nach RLS-90
Lwn,rn - längenbezogener Schallleistungspegel für ein Wegelement von 1 m und bezogen auf t h

UmweltPlan
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Emissionsquelle Stelldätze N Bewegungen pro

Bezuosoroße Bn und Stunde

roßqebende stündliche

Verkehrstirke Ll
L.E, in dB(A) Lwr, in dB(A)

Taq Nacht Taq Nacht Tao Nacht taas nachts
Fahrweqe Parkverkehr Besland Betfiebsleile Ahlbecker slr.
02.1 Fahrweo P1 I 0.375 0 3,0 0 36,3 55.3
02.2 Fahrwss P2 4 0,375 0 1.5 0 33.3 52,3

02.3 FahMeg P3 b 0,375 0 2.3 0 35,2 il,2
02.4a Fahryreg P4 20 0.125 0 2,5 0,0 35,5 41,5 54,5 60,5

02.4 FahrweO P4 Winlerdienst 20 0 0,6 0,0 12,9 42,3 6r,3

02.5a Fahn rsg K.-Tr 24 0,1875 0,5 4,5 0 36,1 55,1

02.5b Fahrweg Winlerdiensl 24 0 0.335 0,0 8,0 38,6 57,6

02.6a Fahrwsq Llw 4 0,25 0 1.0 0 42,5 61,5
02.6b Winterdienst 4 0 1 0,0 4 42.5 6r,5

Paüvgrkehr
02.7a Fah'weo P7s 12 0.125 0 1.5 0.0 33.3 52,3
02.7b Fahrweo P7b Winlerdiensl 12 1 '12.0 39.3 58.3
Q2.8a Fanrwo0 P8 20 0,125 0 2,1 0 35,5 54,5
o2.8b Fahrweo P8b Winterdiensl 20 0,15 3,0 36,3 55.3
zuld3sige Höchstgcschwirdigk?it:

Obertläche d?r FshrY/ege:

v ' 30 knvi
Belon0,..,= I d8(A)

B-Plan Nr.7 ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz : UmweltPlan

Tabelle 4: Emissionsdaten für die Fahrwege des Parkverkehres auf dem Betriebsgelände

L€, - nact R1990 berechneler b€urtetcr €otsionspeqel if, d6(A)

lm Prognosemodell wurden die Fahrgeräusche auf den An- und Abfahrtswegen des Parkverkehres durch
Linienschallquellen nach RLS-90 in 0,5 m Höhe über den Fahnruegen abgebildet.

5.1.2 Geräuschemissionen durch den Liefer- und Kundenverkehr

Zum anlagenbezogenen Kunden- und Lieferverkehr wurden vom Anlagenbetreiber fol-

gende Angaben übergeben:

Liefer- und Kundenverkehr Betriebsqrundstück Ahlbecker Str.22 und 24

Fahrzeugbewegungen der Kunden:
Anlieferungen Speditionen ca. 3 bis 5 Sattelzüge und 5 bis 10 Lkw pro Tag
Anlieferungen Paketservice ca. 10 bis 15 Kleintransporter pro Tag

Fahrzeugbewegungen Lieferanten :

Anlieferungen Speditionen ca. 3 bis 6 Sattelzüge und 5 bis 10 Lkw pro Tag
Anlieferungen Paketservice ca. 10 bis 15 Kleintransporter pro Tag
sonstige Dienstleistet ca.2 bis 5 Kleintransporter/Pkw pro Tag

Verkehr Planqebiet (Betriebshof Buschkoppelweq )

Zum Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg) wurden folgende Angaben gemacht:

Anlieferung von Schnitt- und Schüttgut mit Kleintransporter: 5 bis 10 Kfz pro Tag
Anlieferung von Schnitt- und Schüttgut mit Lkw: 3 bis 10 Kfz pro Tag
Anlieferung von Schüttgut Spedition: 1 Lkw pro Tag
Abfuhr von Schnitt- und Schüttgut mit Lkw: 3 bis 10 Kfz pro Tag

Bei der Berechnung der Lkw-Fahrgeräusche auf Betriebsgeländen kann nach Techni-

schem Bericht 112, 131von Mittelwerten ausgegangen werden. Die Geräuschanteile von

Einzelereignissen, wie das Entlüftungsgeräusch der Betriebsbremse, Quietschgeräusche

u. ä. sind darin nicht enthalten.

10
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Für kritische Emissionssituationen wird empfohlen, den Geräuschen von Einzelereignissen

und den Geräuschen der Be- und Entladevorgänge die Standardabweichung hinzuzurech-

nen, um die Emissionen für den ungünstigsten Fall abzuschätzen.

Die Verkehre auf dem Betriebsgelände entstehen nur innerhalb der Betriebszeiten. ln der

Nachtzeit können Kunden- und Lieferverkehre ausgeschlossen werden. Nach Techni-

schem Bericht [12] können die Lkw-Fahrgeräusche auf Betriebsgeländen bei Fahrge-

schwindigkeiten von < 30 km/h über nachfolgende Gleichung berechnet werden:

Lwn,, = Lwn',rn + 10 lg n + 10 lg l/1 m - 10lg (T,/ t h)

mit Lwn,r beurteilterSchalleistungspegel
Lwn',r n zeit und längenbezogener, A-bewerteter Schalleistungspegelfür 1 Lkw/h und 1 m,

n Anzahl der Lkw einer Leistungsklasse in der Beurteilungszeit Tr,

Länge eines Streckenabschnittes in m, dabei soll die Länge des Teilstückes

kleiner als der 0,7-fache Abstand zum lmmissionsort sein,

Tr Beurteilungszeit in h.

Der Emissionsansatz berücksichtigt den ungünstigsten Fahrzustand auf den Wegelemen-

ten. Bei den Lieferfahrzeugen wird unterschieden zwischen Fahrzeugen mit einem zuläs-

sigen Gesamtgewicht von < 2,8t, die wie Pkw berücksichtigt werden und Lkw mit einem

zulässigen Gesamtgewicht von > 2,8t. Die Lkw werden in schwere und leichte Lkw unter-

teilt:

- schwere Lkw (Leistung > 105 kW) Lwn',rn = 63 dB(A)
- leichte Lkw (Leistung < 105 kW) Lwn.,1' = 62 dB(A)

Die Kleintransporter wurden der Fahrzeugklasse mit < 2,81zulässigem Gesamtgewicht zu-
geordnet. Für diese Fahrzeuge wurde ein zeit- und längenbezogener Schallleistungspegel

von Lwn.,t = 55 dB(A) angesetzt, der über den Berechnungsansatz für Mittelungspegel

L,(25) Pkw nach RLS-90 [9] abgeleitet wurde. Über die Anzahl der Lieferfahrten und die

Länge der Fahruege wurden für die Fahrgeräusche auf dem Betriebsgelände die in der

nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionspegel ermittelt.

11



Emissionsquelle Lm. rr K
Ldnge dcs

Frhrweges
tn

werKrgs sof,nltgs nachl3
werklac sonntdos nachls

werkl69s sonnlags nachls
io d8{A) itr dBtA) hm

BG.O7

2n.22
07.20 06,09

13.15

m.22

09,20 laut6l{
N!clt-

Kunden-/ Lieferverkehre Eetriebsteile Ahlbecker Straße

03.'la Kundenverkehr
Anlielerunoen SattelÄioe

63 0 426 1 4 0 0 0 57.9 u.2
03.1b Kundenverkehr
Anlieferunoen Ll(w

62 0 426 2 8 0 0 0 60.0 86,3

Q3.1c Kundenverkehr
Anlieferungen PaketseNice

55 0 426 J 12 0 0 0 54.7 81.0

Q3,ta-c Summe K.-vert, 62,8 89. 1

03.2e Lieferanten
Anlieferunoen Sattelzüoe

63 0 426 1 5 0 0 0 58.7 85.0

Q3.5 Laeteranlen
Anlieferungen Ll(\^,

62 0 426 2 I 0 0 0 60.0 86.3

Q3.6 Lieferanlen
Anlielerunoen PaketseMce

55 0 426 3 12 0 0 0 54,7 81,0

03.6 sonstige Dienstleisler 55 0 426 0 5 0 0 0 49.9 76.2

03.zad Sümma Lieter. 63,3 896
re

o3.3a Anlieferung
Kleintransporter

55 0 295 0 't0 0 0 0 53.0 77 .7

Q3.3b Anlieferungen Llw 63 0 295 0 10 0 0 0 61.0 85.7

Q3.3a-b Summe K.-Verk. 61,6 86,3

Q3.4 Anlief. Schünqut 63 0 390 0 1 0 0 0 51,0 76.9

Q3.5 Abfuhr Schaittqut 63 0 390 0 10 0 0 0 61,0 86.9

B-Plan Nr.7 ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" sudlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz

Tabelle 5: Emissionsdaten für den Liefer- und Kundenverkehr

. L?^ h - unbüurt€*€r SchaleFtungspegel bc?ogen äul 1 m Weoclemnt und 'l Slundc

Lw^... - beurlei[er lingenbezogener Sdrrnei3lung3peg.l h dB{A)

Lda, - beuileter Schrf,eBtun$pegel h d8(A)

lm Prognosemodell wurden die Fahrgeräusche des Liefer- und Kundenverkehres auf dem Betriebsgelände
durch Linienschallquellen nach ISO 9613 in 0,5m Höhe über dem Boden abgebildet.

5.1.3 Geräuschemissionen durch interne Betriebsverkehre

interne Verkehre im Bereich der Betriebsteile Ahlbecker Straße

Für die Be- und Entladearbeiten sowie für innerbetriebliche Transporte werden ein Diesel-

Gabelstapler vom Typ Linde H25 D und Radlader vom Typ Volvo L45 F bzw. Volvo L30

eingesetzt. Außerdem entstehen diverse Fahrzeug- und Maschinenbewegungen bei Ser-

vice, Reinigung und Reparaturen.Zut Berücksichtigung der internen Betriebsverkehre wur-

den die Fahrgeräusche eines Gabelstaplers bzw. die eines Radladers mit einer Einwirk-

dauer von jeweils 1 Stunde pro Tag in Ansatz gebracht.

Der Hersteller Linde gibt für die Geräuschemission des Gabelstaplers gemäß EG Konfor-

mitätserklärung vom 11.02.2005 einen garantierten Schallleistungspegel von

Lwn = 100 dB(A) an. Für impulshaltige Geräuschanteile, wie z.B. für das Klappern der Ga-

beln auf unebenen Fahnvegen wurde ein lmpulszuschlag vofl Kr = 3 dB(A) vergeben.

Die Fahrgeräusche des Radladers wurden vor Ort bei der Vorbeifahrt des Radladers Volvo

145 F ermittelt. lm Abstand von 7 m zum Fahrweg wurde bei mehreren Vorbeifahrten ein

Schalldruckpegel von Lpn,eq = 67,3 dB(A) gemessen.

UmweltPlan
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Über den Messabstand wurde ein Schallleistungspegel von Lwn = 94 dB(A) bestimmt. Die

lmpulshaltigkeit der Geräusche wurde mit einem lmpulszuschlag von Kr = 3 dB(A) berück-

sichtigt.

Betriebsverkehre im Bereich des Planqebietes (Betriebshof Buschkoppelweq)

lm Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg)werden für interne Transporte und für Lade-

arbeiten Radlader vom Typ Volvo L45F bzw. Volvo L30 eingesetzt. Unter Berücksichti-

gung, dass das Beladen der Fahrzeuge gesondert betrachtet wird, wurde für die Fahrge-

räusche der Radlader eine Einwirkdauer von insgesamt t h pro Tag berücksichtigt.

Tabelle 6: Emissionspegelfür die Fahrgeräusche durch den internen Betriebsverkehr

L"/^ - unbeurteler, A-bewert. Schrlcblungspegel h d8(A) K - lrpubzusctläg in dg(A)

1",^, - böurtcilter, A-bewen. Schalebtuno3pegel h d8(A) Lrr. , - beurleiler, A-b€wefl. ldngenbezoocner Scha[ebtrn$pegcl in d8(,4]

lm Prognosemodell wurden die Fahrgeräusche des internen Betriebsverkehrs durch Linienschallquellen nach
ISO 9613 in 0,5 m Höhe über dem Fahnrueg abgebildet.

5.1.4 Geräuschemissionen beider Be- und Entladung

Ladeqeräusche auf dem Betriebsqelände an der Ahlbecker Straße

Für die Geräusche beim Ent- bzw. Beladen von Lkw mit einem Gabelstapler wurden nach

Technischem Bericht [26; 5.12011211 die Emissionsdaten eines Dieselstaplers vom

Hersteller Toyota, Typ 62-7F DF30 zugrunde gelegt. Für die Geräuschemission des Stap-

lers wird darin ein mittlerer Schallleistungspegel von Lwn = 99 dB(A) mit einem lmpulszu-

schlag von Kr = 3 dB(A) angegeben. Die durchschnittliche Einwirkzeit für das Be- bzw.

Entladen eines Lkw wurde mit 20 min je Fahrzeug angenommen. Bei bis zu 15 Lkw pro

Tag summiert sich die Einwirkdauer der Ladegeräusche auf ca. 300 min pro Tag.

Ladeqeräusche im Bereich des Planqebietes (Betriebshof Buschkoppelweq)

Für die Anlieferung und das Abkippen von Schüttgut (Baustoffe, Grünschnitt) wurde nach

Technischem Bericht [25, E81] der für eine Sattelzugmaschine beim Entleeren der Lade-

fläche angegebene Schallleistungspegel von Lwn = 103,3 dB(A) mit einer lmpulshaltigkeit

von Kr = 5,5 dB(A) zugrunde gelegt. Die durchschnittliche Dauer eines Entladevorgangs

wird mit 1,5 min angegeben. Bei bis zu 1 1 Lkw-Anlieferungen pro Tag beträgt die Einwirk-

dauer insgesamt 16,5 min pro Tag.

lanUmweltP

EmiEsionsquellen
Kr

Länge des ,l Llvl.t
werhaos i sonntas i nachtswcrkt!og 3onnlaos nrclrt3 wcaklsgs sonntaqg nschls

h dB(A) h d8(A) inm
0s.07
20.22

07.20 0€.09
13.16

09.20 lautast€
N.ohl. in d8(A) h d8(A) h d8(A)

interner Belriebsverkshr Betrieblteile Ahlbocker Str. 22 und 24

04.1 6abelstaple(
inlern€r Belr.-Verkeht

100.0 J 481 0,17 0.83 0 0 0 64,1 91,0

Q4.2 Radlader,
intem. Betr.-Verkehr

94,0 J 481 0.17 0,83 0 0 0 58,1 85,0

interner Belriebsverkehr Plangebiet (Betrlebrhof Buschkoppelwegl
O4.3 RedlädEr,
intern. Belr.-Verkehr

94,0 3 271 0,17 0,83 0 0 0 60,6 85,0
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Für das Beladen eines Lkw mit Kies durch einen Radlader kann nach Technischem Bericht

127, Anlage E43l ein Schallleistungspegel von Lwn = 101,8 dB(A) mit einer lmpulshaltigkeit

von Kr = 6,6 dB(A) angesetzt werden. Die Geräuscheinwirkdauer für eine Lkw-Beladung

wurde mit 10 min angenommen. Bei bis zu 10 Lkw-Abfuhren pro Tag summiert sich die

Geräuscheinwirkdauer auf insgesamt 100 min pro Tag.

Für das Anhäufeln und Transportieren von Schnitt- und Schüttgut innerhalb des Lagerbe-

reiches wird ein Radlader vom Typ Volvo L45 F eingesetzt. Die bei diesen Arbeiten entste-

henden Geräusche wurde am 29.11.2019 bei einer orientierenden Schallpegelmessung

bestimmt. lm Abstand von ca. 12 zum Rand des Arbeitsbereiches und in 3 m Höhe über

dem Boden wurde ein Schalldruckpegel von Lnr,"q = 64,6 dB(A) bestimmt. Die Messdauer

betrug ca. 5 min. Unter der Annahme einer in den Halbraum strahlenden Kugelschallquelle

wurde über den Messabstand für die Schallemission ein Schallleistungspegel von

Lwn = 97 dB(A) ermittelt. Die lmpulshaltigkeit der Geräusche wurde mit einem lmpulszu-

schlag von Kr = 5,7 dB(A) bestimmt. Für die Dauer der Geräuscheinwirkung wurde im Prog-

nosemodell eine Zeit von maximal 8h pro Tag in Ansatz gebracht.

Tabelle 7: Emissionsdaten für das Be- und Entladen der Liefertahrzeuge
Emissionsquello Lw*

h dB(A)

Kr

in d8(A)

FHCNC

Liefrrb6rcich
Elnwlrl(dauer in min

!onnllß nrchls wlrtlrgg sonnta93 nacits w?rK6gs sonnttgg nrchts

in rf
t8.07
2A.n

0?'20 06.IF
r3,t6 N&htlt6da

Bo"/Enlladearöelten Botrieb3teile Ahlbeck€r Str. 22 und ztl
Q5.1 B€./Eoüaden
GabelstaDlar 99,0 3,0 600 37,5 262,5 0 0 0 69,2 96,9

EeJEntladoarbslten Plüng€biet lBetriebrhof Buschkoppelweg)
Q5-2 Lkw Enüaden
Schüttqut

103,3 5,5 Pkl.-Quelle 0 16,5 0 0 0 91,2

05.3 Ll(w Beladen
Schaufelradlade, 101,8 6.6 100 0 100.0 0 0 0 78,6 98,6

Q5.4 RadlederAnhäufsln
und Scnlebon von Humus

97,0 6 100,0 0 {80,0 0 0 0 79,7 99.7

UmweltPlan

L'^ - unbüurtrillr. A-bawcrl. Sci6lobtung3pegrl h d8(A)

L,^, - bcurt?lcr, A-böworl. SchlLbtungspcgcl h d8(A)
K - Zulcnbg f,ür npubhalbo Gcrdu3chrnhle

Lä^ , - b6urt.lor, llächlnbozogcnor Schrlcblungsptgrl h dB(A)

lm Prognosemodell wurden für die Ladegeräusche die Flächenschallquellen Q5.1, Q5.3 und Q5.4 nach
ISO 9613 sowie die Punktschallquelle Q5.2 in 1 m Höhe über dem Boden abgebildet.

5.1.5 Geräuschemissionen von stationären Einrichtungen und mobilen Geräten

ln den Betriebsteilen an der Ahlbecker Straße befinden sich stationären Einrichtungen, wie

die Betriebstankstelle, zweiWaschplätze sowie mehrere Außenplätze von Werkstätten.

lm Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg) kommen nachfolgende mobile Geräte zum

Einsatz.

- ein Radlader (Volvo L45 oder Volvo L30) zum Be- und Entladen oder
- ein Mobilbagger Volvo EW 160 D und eine Siebmaschine Komptech Maxx oder
- ein Mobilschreddder Schliesing 550 MX

Der gleichzeitige Einsatz mehrerer Geräte ist auf den Betrieb von Siebmaschine und Mo-

bilbagger beschränkt.

14



B-Plan Nr.7 ,,Lager- und Kompostierllächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz

Stationäre Einrichtunoen in den Betriebsteilen an der Ahlbecker Str,

- Emissionen der Betriebstankstelle:

Die Geräuschemissionen im Bereich der Betriebstankstelle wurden in Anlehnung an den

Technischen Bericht [14] ermittelt. Danach werden die Geräuschemissionen einer Tank-

stelle über die mittlere Tankstellfrequentierung für typische Tankstellenereignisse be-

stimmt. lm Falle der zu beurteilenden Betriebstankstelle wurden die Bereich Zapfsäule,

Bereich Luftstation, Bereich Ein- und Ausfahrt und Benzinanlieferung berücksichtigt. Die

mittlere Tankstellenfrequentierung wurde aus derAnzahl der Betriebsfahrzeuge abgeleitet.

lm Sinne einer Maximalpegelabschätzung wurde davon ausgegangen, dass alle 38 Be-

triebsfahrzeug (Kleintransporter, Lkw und Pkw) einmal täglich die Tankstelle anfahren.

Über die Betriebszeit von 06:00 bis 18:30 Uhr gleichmäßig verteilt, ergibt sich damit eine

durchschnittliche Tankstellenfrequentierung von ca. 3 Tankkunden pro Stunde. Die impuls-

haltigen Geräuschanteile sind im Emissionsansatz mit enthalten.

Tabelle 8: Emissionsdaten für die Bereiche der Tankstelle

Emissions-
quellen

Basiswerte N

werktaqs
Lw*.t in dB(A) Einwirkseiten in min Li,y6.1 in dB(A)

werKaos nachts werldaos nachts
werKa0s nachts06.0?

2t.22 0? .20 läutasta
NrchtJtunde

oG .07
20.22 07. ?0

lauaeste
Nächt3t0nde

06.07
2t.22 07. 20

läutesta
Nechtrtunde

Bereich
Zaotsäulen

3 3 0 79,5 79,5 60 690 0 78,4

Bereich
Lufislation

3 3 0 75.'l 75.1 60 690 0 74,0

Bereich
EinJAusfahrt

3 3 0 75,1 75.1 60 690 0 74.0

Kraflslofi-
anlieteruno

1 1 0 94,6 94.6 t1 49 0 82,6

06.1 Summe
Tänkslelle 84,8

Lr^.rö - irn$ssbnsrelevanter Schallebtu0gsbeurteihrngsp6g.l h d8(A) bezog?n Euf'l Slunde

Lr^, - bcurtcüer, A-bewertcler Schafdeblungsp€gel h dB(A)

lm Prognosemodell wurde für die Geräuschemission der Betriebstankstelle die Flächenschatlquelle Q6.'l
nach ISO 9613 mit einer Größe von 100 m'zin 0,5 m Höhe über dem Boden abgebildet.

- Emissionen im Bereich des Waschplatzes:

Zur Ermittlung der Geräuschemissionen des Waschplatzes wurde der Emissionsansatz für

das Spritzgeräusch eines Hochdruckreinigers aus dem Technischen Bericht [15] übernom-

men. Danach kann für das Spritzgeräusch ein Schallleistungspegel von Lwn = 93,6 dB(A)

mit einem lmpulszuschlag von Kt = 2,7 dB(A) in Ansatz gebracht werden. Die mittlere Ge-

räuscheinwirkdauer beträgt bei dem Waschplatz einer Waschstraße ca. 16,5 min je Stunde

Betriebszeit. Bei einer Betriebszeit von 06:00 bis 18:30 Uhr summiert sich die Geräuschein-

wirkzeit auf 206,3 Minuten pro Tag. lm Prognosemodell wurden die Geräuschemissionen

auf zwei Waschplätze (Q6.2a u. Q6.2b) verteilt, wobei jedem Waschplatz die Hälfte der

Einwirkzeit zugeordnet wurde.

lanmweltP
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Tabelle 9: Emissionsdaten für die Waschplätze

Emissionsquelle Lm K1 Fläche Einwirkzeiten in min Llya-., in dB(A) Lwe, in dB(A)

in d8{A) in d8(A) tI.
20.22 t3-r!

orchlg
-ir,iiüi;-
Naohlstunde

werklagS sonnl693 nachts werR!9s 3onntags nachts

Q6.2a Wasciplatr an der
Tankstelle 93.6 2.7 32 0 103 0 0 0 71,6 86,6

Q6.2b Waschplaa bei der
Schloss€rei 93.6 2.7 32 0 103 0 0 0 71,6 86,6

L"/^ - rttllcrcr lnbeurleiler, A-b€wert Schr|ebtuf,gsp€gel h dB( .) K - Zuschlsg tür itrpubhrltigc Gcrdusche

Lda , - beurleiler, A-bewert. Schal{.btungspegel h d8(A)

lm Prognosemodell wurden die Geräuschemissionen der Waschplätze jeweils durch eine Flächenschallquelle
nach ISO 9613 mit einer Größe von 32 m2 in 0,5 m Höhe über dem Boden abgebildet.

- Emissionen der Werkstattaußenbereiche:

Die Geräuschemissionen derWerkstatt-Außenbereiche wurden nach dem im Technischen

Bericht [14] für Servicestationen von Tankstellen angegebenen Emissionsansatz be-

stimmt. Berücksichtigt werden darin die Geräuschemissionen, die beim Montieren der Rei-

fen mit Schlagschrauber entstehen. Die Basisgröße beschreibt die Anzahl R der Fahr-

zeuge je Stunde, bei denen alle vier Reifen gewechselt werden. lm Durchschnitt kann von

R = 1,25 Pkw pro Stunde ausgegangen werden. Bei einer ca. 12-stündigen Betriebszeit

von 06:00 bis 18:30 Uhr bedeutet dies, dass die Emissionen von 15 kompletten Radwech-

sel berücksichtigt werden. Die impulshaltigen Geräuschanteile sind im Emissionsansatz

enthalten. lm Prognosemodell wurden die Geräuschemissionen auf zweiWerkstatt-Außen-
bereiche (Q6.3a und Q6.3b) verteilt, wobeijedem Teilbereich die Hälfte der Einwirkdauer

zugeordnet wurde. Ein weiterer Werkstatt-Außenbereich (Q6.3c) wurde der Schlosserei

zugeordnet.

Tabelle 1 0: Emissionsdaten für die Werkstatt-Außenbereiche

Emissions"
quellen

Fläche Basiswerte R

wcrtt6qs
Lrm t in dB(A) Einwirkzeiten in min L1a,a',.1 in dB(A) Lm.r in dB(A)

w6*hos nachts wctKtoe nrcht3 wertlrgs nachts
wcrKagß nrcht!hnf 06.07 0?.20 hsaata 06.07 07.20

lNlarta G.07 07-20 lrutasta

06.3a wert(statt
am 8ürooebäude 55 1,25 1,25 89,3 89,3 30 330 0 67,6 85,0

Q6.3b Wsrt€lall an
der Wer*slell 100 1,25 1,25 89,3 09,3 30 330 0 65,0 85,0

Q6.3cW0rl€lall an
der Scilosserei 100 1.25 1.25 89,3 89,3 60 660 0 68,0 88,0

Laa ri - itrisionsrcLvaotcr Sch!Lblunesb€urllfungspcgrl b dB(A) borogcr 6uf 1 Stunde

Lr , - beurleilcr, A-brwortctGr Schalcbtun9ßp.gcl h d8(A) L'^-, - 11ächenbezogeoar beurl€lcr Scirlcbtungspagcl h d8(A)

lm Prognosemodell wurde für die Geräuschemissionen im Bereich des Werkstattaußenbereiches eine Flä-
chenschallquelle nach ISO 961 3 mit einer Größe von 100 m'z in 1 ,0 m Höhe über dem Boden abgebildet.

Mobile Geräte im Bereich des Planoebietes (Betriebshof Buschkoppelweq)

- Geräuschemissionen des Radladers beim Anhäufeln und Transportieren von Humuserde:

Die Geräuschemissionen beim Anhäufeln und Transportieren von Schnitt- und Schüttgut

mit einem Radlader (O5.4) wurden unter Punkt 5.1.4 den Ladegeräuschen zugeordnet.

UmweltPlan
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- Geräuschemissionen beim Betrieb von Mobilbagger und Siebmaschine:

Zum Sieben von Komposterde werden ein Mobilbagger vom Typ Volvo EW 160 D und eine

Trommelsiebmaschine vom Typ Komptech Maxx eingesetzt. Die beim gleichzeitigen Be-

trieb beider Geräte entstehenden Geräuschemissionen wurden am 29.11. 2019 bei einer

orientierenden Schallpegelmessung bestimmt. Beim Beschicken der Siebanlage mit Kom-
posterde und gleichzeitigem Sieben wurde im Abstand von ca. 17 m zum Mittelpunkt des

Arbeitsbereiches und in 3 m Höhe über dem Boden ein Schalldruckpegel von

LpA,eq = 65,1 dB(A) bestimmt. Die Messdauer betrug 10 Minuten. Unter der Annahme einer

in den Halbraum strahlenden Kugelschallquelle wurde über den Messabstand ein Schall-

leistungspegel von Lwn = 97,8 dB(A) ermittelt. Die lmpulshaltigkeit der Geräusche wurde

mit Ks = 3,7 dB(A) bestimmt. Für die Dauer der Geräuscheinwirkung wurde eine Einwirkzeit

von 8h pro Tag berücksichtigt.

- Geräuschemissionen der mobilen Shredderanlage

Zum Einsatz kommt ein Mobilshredder des Herstellers Schliesing vom Typ 550 MX. Die

Geräuschemission des Mobilshredders wurde am 29.03.2019 bei einer orientierenden

Schallpegelmessung bestimmt. Beim Arbeitsvorgang Shreddern von groben Holzabfällen,

wie Asten und Wurzelwerk, wurde im Abstand von ca. 10 m und in 2 m Höhe über dem

Boden ein Schalldruckpegel von Lpn,eq = 83,1 dB(A) ermittelt. Die Messzeit betrug

ca. 4 min. Unter der Annahme einer in den Halbraum strahlenden Kugelschallquelle wurde

über den Messabstand für den Arbeitsvorgang ein Schallleistungspegel von

Lwr = 1'1 1,3 dB(A) bestimmt. Die lmpulshaltigkeit der Geräusche wurde mit einem Zuschlag

von Kr = 5,9 dB(A) ermittelt. lm Prognosemodellwurde für die Dauer der Geräuscheinwir-

kung eine Einwirkzeit von 8h pro Tag angesetzt.

Zu beachten ist, dass der Mobilshredder an maximal 5 Tagen innerhalb eines Kalender-
jahres auf dem Betriebsgelände eingesetzt wird. lm Rahmen der vorliegenden schalltech-

nischen Untersuchung wurde der Betrieb des Mobilshredders als Sonderbetriebszustand

eingeordnet. Aufgrund der wenigen Einsatztage pro Kalenderjahr werden die Bedingungen

für seltene Ereignisse erfüllt.

Tabelle 11: Emissionsdaten für Mobilbagger, Sieb- und Shredderanlagen

Emlssionsquelle Lwe

in dB(A)

Flächo
Kr

h ds(A)

:deuär Lw!-. n dB{Al
ntdltS wGfKcgS

werHogs nSchtshllf
rls.07
m.n

07.20 s.ß
an5
n.D

09.m laulcrla
Nsld$$da

Q6.4 MobilDagger +

Siobmaschine
97,9 100 3,7 0 480 0 0 0 78.5 98,5

06.5 Shredden
SonderbeMebszusland

111,3
Pkt.-

Ou.
5,9 0 480 0 0 0 111,2

tJmweltPlan

L{^ - unbcudrilr,, A-bcwerl. SchrleBlun$pcAol h dB(A)

Lwa, - b€utlclcr, A-bcw.rl. Schrlcblungspeg?l h d8(A)
K - Zuscnhg tür hpubh0lige G€räuschrnt.io

Lwa- , - fEchcnbezogeocr bcurl.l.r, A.bewert. Schrlcbfungcpogcl h dB(A)

lm Prognosemodell wurde für die Geräuschemissionen beim Betrieb von Mobilbagger, Sieb- und Shredder-
anlagen jeweils eine Punktschallquelle nach ISO 9613 in 2,0 m Höhe über dem Boden abgebildet.
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5.2 Verkehrslärmemissionen

Eine Verkehrstechnische Untersuchung liegt zum gegenwärtigen Bearbeitungsstand nicht

vor. Hilfsweise erfolgte auf Grundlage der verfügbaren Daten durch den Schallgutachter

eine grobe Abschätzung zum Verkehrslärm im Bereich der öffentlichen Verkehrswege im

Untersuchungsgebiet. Diese Abschätzung ersetzt aufgrund der zugrundeliegenden Annah-

men nicht die verkehrstechnische Untersuchung eines Fachgutachters.

Bei der Schätzung der Verkehrsmengen wurde von den Maximalwerten der zum anlagen-

bezogenen Liefer- und Kundenverkehr übermittelten Daten ausgegangen. Die auf dem Be-

triebsgelände durch den Parkverkehr entstehenden Verkehrsmengen wurden ebenfalls be-

rücksichtigt. Die Verkehrsmengen wurden für den Bestand (Betriebsteile an der Ahlbecker

Straße) und für das Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg) bestimmt.

Für den allgemeinen öffentlichen Straßenverkehr auf der 8111 Ahlbecker Straße wurden

hilfsweise die Verkehrsmengen aus der Verkehrsmengenkarte M-V 2015 herangezogen.

Streng genommen gelten diese Verkehrsmengen nur für außerortsliegende Straßenab-

schnitte. Für die Zählstelle 0227 an der Bundesstraße 8111 zwischen Zempin und

Zinnowilz werden für den durchschnittlichen täglichen Verkehr Verkehrsmengen von

DTVr = 10.108 KfzlTag und DTVsv =295KfzlTag angegeben.

Auf Grundlage der verfügbaren Verkehrsdaten wurden die in der Tabelle 12 angegebenen

Emissionspegelfür den Verkehr im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen bestimmt.

Tabelle 12: Emissionsdaten für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen

Emissionsqu6llen Dsro

dBtÄt

Vortchßmngc
9.0 Trg

Klltä

D.sr

q

Beudoilungszoitraum Tag Bsudeilungszeitraum Nacht

g8ttuno
Klrh *

I

dßaÄ) Ktth q
L.t

dB,Äl
a8.l aohgrobcz. vcr*rhr EcstEnd

0 390 50 24 20 51,8 2.75 0 35,1

08.?r onhgonboz. V!.tchrpbng6bill
AhbGctlr Slr. 0 126 50 I 33

'18,9
0,75 0 29,5

08.2 rnhgcnbcz. Vc*chr Pbngcbi.t
Burchkoooclweo

3 126 30 I 33 49,2 0,75 0 30,3

06.3 lhtmharöttGntaciarStrußcnvcrtchr
B 0 10.108 2,9 50 606 3,4 51,0 111 3.4 53,6

0W - Durcilchnltlchc Taglchc Varlchr$tä*r h Klzld
v - zuErEigc Höci3tgctchwhdbt?l h knvh

0s- Korcltur tär unteEchbdlch? StrrßGnobcrfllch?n; Dw ' 0 d8(A) Atphrlbrton
0w. 3 d8(A) 3oß1i9.5 Pflrilf

ilüß9rblndc slündlcho Vrrtühßlair*o h Klz^

,i
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Lr - Etrisbnlpcgll nrch RLS-90 h dB(A)

Str!ßrngrtturg: B - guldast.ß6

M

p
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6 Berech nungsergebnisse

Zur Visualisierung der Geräuschimmissionen im Umfeld des Plangebietes wurden flächen-

hafte lmmissionspegelraster berechnet (Anlagen A2.1 bis A2.7, s. Anhang). Mit den flä-

chenhaften lmmissionspegelrastern erfolgt eine farblich codierte, beurteilungszeitraumab-

hängige Darstellung der Beurteilungspegel. Die farbig dargestellten Pegelstufen umfassen
jeweils einen Bereich von 5 dB(A). Die Grenzen der Pegelstufen sind durch lsophonen-

Linien, d.h. Linien mit gleichen Pegelwerten, markiert. Die dargestellten Beurteilungspegel

können punktuell mit den schalltechnischen Orientierungswerten der DIN 18005 verglichen

werden. lm Rahmen dervorliegenden Untersuchung wurden die lmmissionspegelrasterfür

die lmmissionsorthöhen des ebenerdigen Außenwohnbereiches (AWB) und des 1.Ober-

geschosses/Dachgeschosses (1.OG/DG) berechnet. lnnerhalb des Plangebietes erfolgte

die Berechnung beifreier Schallausbreitung, d.h. die abschirmende Wirkung von geplanten

Baukörpern und sonstigen Hindernissen im Schallausbreitungsweg wurde nicht berück-

sichtigt. Außerhalb des Plangebietes wurden die vorhandenen Gebäude berücksichtigt.

Zur detaillierten Ermittlung der Geräuschbelastung wurden für die lmmissionsorte 1O1.1

bis lO 12 die Beurteilungspegel durch Einzelpunktberechnungen für alle relevanten lmmis-

sionsorthöhen bestimmt (Anlagen A3.1 und A3.2, s. Anhang). Die Lage der lmmissionsorte

ist in der Anlage Al (s. Anhang) dargestellt.

6.1 Gewerbelärmimmissionen

Die innerhalb des Plangebietes und in dessen Umfeld entstehenden Gewerbelärmimmis-

sionen sind für den Planfall in den lmmissionspegelrastern A2.1 bis A2.4 (s. Anhang) dar-

gestellt. Das lmmissionspegelraster42.l zeigt die Beurteilungspegelfür die Immissionsort-

höhe des Außenwohnbereiches im Tagzeitraum. Die lmmissionsraster A22 und 42.3 zev
gen die Beurteilungspegel Tag und Nacht für die lmmissionsorthöhe des 1. Obergeschos-

ses. Bei der Berechnung der lmmissionspegelraster 42.1bis A2.3 wurden keine Lärm-

schutzmaßnahmen berücksichtigt.

ln der Anlage A3.1 sind die Beurteilungspegel zum Gewerbelärm für die lmmissionsorte

1O1.1 bis lO12 in allen relevanten lmmissionsorthöhen tabellarisch aufgeführt. Die Beurtei-

lungspegel wurden für den Nullfall und für den Planfall ermittelt. Der Nullfall stellt eine the-

oretische Ausgangssituation dar, da der Betriebshof im Bereich des Plangebietes bereits

in Betrieb ist. Zur schalltechnischen Bewertung des Planvorhabens werden die Beurtei-

lungspegel des Planfalls mit denen des Nullfalls und mit den Orientierungswerten der

DIN 18005, Teil 1 verglichen.

umweltPlan
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Nullfall (Betriebsteile Bestand ohne Planqebiet)

lm Bereich der vorhandenen Betriebsteile Ahlbecker Str.22 und 24 entstehen die maßge-

benden Geräuschemissionen bei Transport- und Ladearbeiten im Freien. lm Bereich der

Wohngebäude (107.5 und 108.4) im südlichen Teil der Sondergebietsfläche SO Garten-

und Landschaftsbau 107.5 und 108.4 entstehen durch den Anlagenbetrieb Beurteilungs-
pegel bis 59 dB(A) am Tag. lm Nachtzeitraum können beim Regelbetrieb (ohne Winter-

dienst) Geräuschemissionen auf dem Betriebsgelände ausgeschlossen werden.

Eine Ausnahme bildet der Winterdienst, bei dem in der Nachtzeit Fahrzeugbewegungen

durch die Anfahrt der Mitarbeiter und die Ausfahrt der Winterdienstfahrzeuge entstehen.

lm Bereich derWohngebäude 1O4.1,104.2 und 1O5.1 bis 105.3 und den Baugrenzen lO10

und 1O11, die in der Nähe der Abstellplätze und Fahrwege des Winterdienstes liegen, ent-

stehen Beurteilungspegel, die den Orientierungswert Nacht teilweise um bis zu 12 dB(A)

überschreiten (105.2).

Planfall (Betriebsteile Bestand und Planqebiet)

lm Bereich des Plangebietes (Betriebshof Buschkoppelweg) entstehen die maßgebenden

Geräusche bei Transport- und Ladearbeiten sowie durch den Betrieb von Geräten und

Maschinen im Freien. Der gleichzeitige Betrieb von Mobilbagger und Siebmaschine stellt

den Betriebszustand mit den höchsten Geräuschemissionen im Regelbetrieb dar. Die Ge-

räuschemissionen durch den täglichen Liefer- und Kundenverkehr sowie den internen

Transporten sind als Grundlast im Regelbetrieb enthalten.

lm Planfall erhöhen sich die Beurteilungspegel gegenüber dem Nullfall infolge der zusätz-

lich entstehenden Emissionen innerhalb des Plangebietes. Die größten Pegelerhöhungen

wurden für die lmmissionsorte 109.6 am Tag und 108.4 in der Nacht ermittelt. lm Planfall

wird der Orientierungswert Tag von 60 dB(A) an den maßgebenden lmmissionsorten 1O1.1

bis lO12 eingehalten. Die höchsten Beurteilungspegel wurden für die lmmissionsorte

107.5, 1O8.1 und 108.4, 109.7 sowie lO12 mit bis zu 60,4 dB(A)tags bestimmt. ln Abhän-
gigkeit von der Lage der lmmissionsorte entstehen die pegelbestimmenden Geräuschan-

teile z.B. bei den Ladearbeiten mit dem Gabelstapler (Q5.1), beim Betrieb von Mobilbagger

und Siebanlage (Q6.4) sowie durch die Fahrgeräusche von Radlader (Q5.4) und Gabel-

stapler (O4.1)(s. Anlagen 44.1 bis A4.8 im Anhang).

Die im Nachtzeitraum durch den Winterdienst entstehenden Geräuschemissionen vermin-

dern sich im Bereich der Betriebsfläche Ahlbecker Str. 24 durch die Verlagerung der Mit-

arbeiterstellplätze vom ParkplatzP4 zum ParkplatzPT im Plangebiet (Betriebshof Busch-

koppelweg). lm Bereich der lmmissionsorte 1O4.1 und 1C,4.2,1O5.1 bis 105.3 sowie lO10

und lO11 verbleiben Überschreitungen des Nachtrichtwertes um bis zu 11 dB(A).

Die Richtwertüberschreitunqen im Nachtzeitraum sind keine Foloe der Planunqen zum

B-Plan Nr. 7. sondern haben ihre Ursache Anlaqenbetrieb innerhalb der vorhandenen

Betriebsflächen
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Einen Sonderbetriebszustand stellt der Betrieb des Mobilshredders innerhalb des Plange-

bietes (Betriebshof Buschkoppelweg) dar. Gemäß Betriebsbeschreibung tritt diese Ge-

räuschsituation an maximal 5 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres auf. Gegenüber dem

Regelbetrieb erhöhen sich die Geräuschimmissionen beim Betrieb des Shredders um teil-
weise bis zu 1 1,8 dB(A).

Die höchste Geräuschbelastung beim Betrieb des Shredders wurde für den lmmissionsort
107.7 mit einem Beurteilungspegel Tag von 69,4 dB(A) bestimmt. Unter der Maßgabe,

dass die Bedingungen für seltene Ereignisse erfüllt werden, wird der lmmissionsrichtwert

Tag für seltene Ereignisse von 70 dB(A) tags eingehalten.

6.2 Verkehrslärmim m issionen

Für die Verkehrslärmimmissionen, die durch den Straßenverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen entstehen, wurden die lmmissionspegelraster A2.5 bis 2.7 für den Planfall

berechnet (s. Anlagen 42.5 bis 42.7, Anhang). Das lmmissionspegelraster A2.5 zeigt die

Verkehrsgeräusche für die lmmissionsorthöhe des Außenwohnbereiches im Tagzeitraum.

Für die lmmissionsorthöhe des 1.OG sind die Beurteilungspegel in den lmmissionspegel-

rastern 42.6 und A2.7 für den Tag- und Nachtzeitraum dargestellt.

ln der Anlage 43.2 sind die Beurteilungspegel zum Verkehrslärm detailliert für die lmmis-
sionsorte 1O1.1 bis lO12 in allen relevanten lmmissionsorthöhen tabellarisch aufgeführt.

Die Beurteilungspegel wurden für den Nullfall und für den Planfall berechnet. Die Beurtei-

lungspegel des Planfalls werden mit denen des Nullfalls und mit den Orientierungswerten

der DIN 18005, Teil 1 verglichen. Zur Bewertung, ob von den im Umfeld des Plangebietes

einwirkenden Geräuschen Gesundheitsgefahren ausgehen, wurden die Summenpegel

aus Gewerbe- und Verkehrslärm gebildet.

Die Verkehrsgeräusche wurden durch eine eigene grobe Abschätzung der Verkehrsmen-
gen auf Basis der verfügbaren Daten bestimmt. Aufgrund der getroffenen Annahmen stel-

len die Berechnungsergebnisse lediglich eine tendenzielle Bestimmung der Verkehrslärm-
immissionen dar. Für den Fall, dass die Verkehrslärmimmissionen normenkonform be-

stimmt werden sollen, sind die prognostischen Verkehrsmengen durch einen Fachgutach-

ter zu bestimmen.

Die Verkehrslärmimmissionen im Umfeld des Plangebietes werden durch den Straßenver-
kehr auf der 8111 Ahlbecker Straße bestimmt. Die höchsten Verkehrslärmimmissionen

entstehen außerhalb des Plangebietes an den zur 8111 Ahlbecker Straße nächstgelege-

nen lmmissionsorten 1O1.3 und 104.3. Für den Nullfallwurden an diesen lmmissionsorten

Beurteilungspegel bis 65,5 dB(A) am Tag und bis 57,4 dB(A) in der Nacht ermittelt. Die

zugrunde gelegten Orientierungswerte von 60 dB(A)tags und 50 dB(A) nachts werden um

bis zu 6 dB(A) am Tag und um bis zu 7 dB(A) in der Nacht überschritten. Durch den Verkehr
des Plangebietes (Betriebshof Buschkoppelweg)erhöhen sich die Verkehrslärmimmissio-

nen an den lmmissionsorten 1O1.1 bis lO12 überwiegend um weniger als 1 dB(A) am Tag

und in der Nacht.
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6.3 Summenpegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm

Die konkrete Festlegung von Pegelwerten als Schwelle der Gesundheitsgefährdung obliegt

immer einer Beurteilung des jeweiligen Einzelfallss. Allgemeingültige Schwellenwerte las-

sen sich demnach nicht aufstellen. ln der Rechtsprechung haben sich als Schwellenwerte

der Gesundheitsgefährdung 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts durchgesetzt. Über den

dem Wohnen zugeordneten Außenwohnbereichen, wie Balkone, Loggien und Terrassen,

aber auch über den im Wohnumfeld geplanten Freiflächen, wie z.B. bauordnungsrechtlich

erforderliche Kinderspielplätze sollten tagsüber gewisse Pegelgrenzen nicht überschritten

werden. Ein Kriterium für eine akzeptable Aufenthaltsqualität, das im Rahmen der Abwä-

gung beieiner Überschreitung derOrientierungswerte der DIN 18005-1/Bbl.1:1987-05 her-

angezogen werden kann, ist z.B. die Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation

über kurze Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler, allenfalls

leicht angehobener Sprechlautstärke. Den Schwellenwert, bis zu dem ungestörte Kommu-

nikation unter den o.g. Voraussetzungen möglich ist, sieht die Rechtsprechung (hier zu

einem Urteilzu einer Planfeststellung für eine Flughafenerweiterung) bei einem äquivalen-

ten Dauerschallpegelvon 62 dB(A) außen.6

ln der Anlage 3.2 (s. Anhang) wurden aus den Beurteilungspegeln der Lärmarten Ge-

werbe- und Verkehrslärm die Summenpegelgebildet. BeiSummenpegeln bis 66 dB(A)am
Tag und bis 58 dB(A) in der Nacht werden die Schwellenwerte der Gesundheitsgefährdung

von 70 dB(A)tags und 60 dB(A) nachts nicht überschritten.

6.4 Maßgebliche Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche

Die Regelungen zum baulichen Schallschutzzielen darauf ab, bei geschlossenen Fenstern

und hinreichend schalldämmenden Außenbauteilen den in den zu schützenden Raum ein-

dringenden Schall soweit zu vermindern, dass in Räumen, die zum ständigen Aufenthalt

von Menschen bestimmt sind, ein lnnenraumpegel von < 40 dB(A) am Tag und von

< 30 dB(A) in der Nacht sichergestellt wird. Zur Ermittlung der erforderlichen Schalldäm-

mung von Außenbauteilen wird der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß

DIN 4109:1989-1 1 [16] zugrunde gelegt. Auf dieser Grundlage kann nach Tabelle 13 das

erforderliche resultierende bewertete Schalldämm-Maß €rf. R'w,res für die Außenfassade

der zu schützenden Räume bestimmt werden.

Hinweis:

Zu beachten ist, dass nach DIN 4109:1989-11117a1die Lärmpegelbereiche auf Grundlage der Be-

urteilungspegel Tag berechnet werden. Bei der Festlegung der Lärmpegelbereiche geht die Norm

davon aus, dass im Regelfallder BeurteilungspegelTag um ca. 10 dB(A) überdem Beurteilungs-
pegel Nacht liegt. Beträgt der Unterschied der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger
als 10 dB(A), so kann eine auf den Tag ausgelegte Dimensionierung der Schalldämm-Maße der
Außenbauteile zu hohe lnnenraumpegel für die Nacht zur Folge haben.

5 BVerwG, Beschluss vom 08.09. 2004 4.8.42.04

6 BVenivG, Urt. V. 16.03.2006 - 4 A 1075.04: OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. V. 13.03.2008 - 7 D 34/O7.NE
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ln der DIN 4109-2:2018-01 [17b] wurde zur Einbeziehung des Nachtschutzes von Schlafräumen die
Bestimmung des maßgeblichen Außenlärmpegels modifiziert. Sofern der Beurteilungspegel nachts
weniger als 10 dB(A) gegenüber dem Tageswert absinkt, ergibt sich der maßgebliche Außenlärm-
pegelaus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).

Tabelle 13: Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen
(Tabelle I der DIN 4109:1989-11)

ln der Anlage A3.2 (s. Anhang) sind für die lmmissionsorte 1O1.1 bis lO12 die resultieren-

den maßgeblichen Außenlärmpegel Tag und die Lärmpegelbereiche nach

DIN 4109: 1989-11 aufgeführt. lnformativwerden auch die nach DIN 4109-2:2018-01 für
den Nachtzeitraum berechneten Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche angegeben.

Empfohlen wird, für in der Nacht genutzte Aufenthaltsräume die für den Nachtzeitraum

berechneten Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche heranzuziehen.

ln den Lageplänen A2.8 und 42.9 sind die maßgeblichen Außenlärmpegel und Lärmpegel-

bereiche flächendeckend für die lmmissionsorthöhe des DG für den Tag- bzw. Nachtzeit-

raum dargestellt.

7 Maßnahmen zur Konfliktbewältigung

Werden durch die Planung Lärmkonflikte hervorgerufen oder wird eine bestehende Kon-

fliktlage überplant, sind im Rahmen der Abwägung Maßnahmen zur Lösung oder zur Ver-

minderung der Lärmkonflikte zu prüfen. Hierbei kommt der TA-Lärm [4] in der Bauleitpla-

nung eine besonders strenge Bindungswirkung zu. Weil im Vollzug die Einhaltung der lm-

missionsrichtwerte gewährleistet werden muss, sind diese bereits im Bebauungsplanver-

fahren bei der Bewertung des Gewerbelärms zugrunde zu legen. Konkret bedeutet dies,
dass vor jedem öffenbaren Fenster aller schutzbedürftigen Räume prinzipiell ein lm-
missionsort zu berücksichtigen ist, an dem die lmmissionsrichtwerte durch den Ge-

werbelärm eingehalten werden müssen.

Umwe

Spalte I 2 3 4 A

Raumarten

Zeile LärmpegeFbe-
reich

,,maßgeblicher
Außenlärmpegel"
in dB(A)

Bettenräume in Krankenan-
stalten und Sanatorien

Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in
Beherbergungsstäften, Unter-
richtsräume und ähnliches

Büroräume 'J und
ähnliches

erforderliches R'w,r-"' des Außenbauteils in dB

1 bis 55 35 30

2 il 56 bis 60 35 30 30

J 61 bis 65 40 35 30

4 IV 66 bis 70 45 40 35

t 71 bis 75 50 45 40

b VI 76 bis 80 2) 50 45

7 vil >80 2) 2l 50
1 ) An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten

Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum lnnenpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt2) Die Anforderungen sind hier aufqrund der örtlichen Geqebenheiten festzuleqen
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Am wirkungsvollsten sind solche Schutzmaßnahmen, die direkt an der Lärmquelle anset-

zen. Da ein bestehender Betrieb nicht zur nachträglichen Durchführung von Lärmschutz-

maßnahmen verpflichtet werden kann, sofern seine Anlagen dem Stand der Technik ent-

sprechen, sind Schutzmaßnahmen an der Lärmquelle nur mit Zustimmung des Betriebes

und auf Kosten des Trägers des neuen schutzbedürftigen Vorhabens durchführbar. Alter-

nativ kann der Anlagenlärm auch mit Lärmschutzwänden reduziert werden. ln der Regel

sind solche Schutzmaßnahmen sehr aufwendig und zum Schutz von Einzelvorhaben zu-

meist unverhältnismäßig.

3.1 7.1 Begrenzung der gewerblichen Schallemissionen des Plangebietes

Auf Grundlage der im Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg) ermittelten Emissionen

wurden mit Bezug auf die Plangebietsfläche die Emissionskontingente in Anlehnung an die

DIN 45691:2006-12l28l Geräuschkontingentierung bestimmt. Unter ausschließlicher Be-

rücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung wurden Emissionskontingente

von Ler, ras = 60 dB(A) am Tag und von Ler, ruacnt = 40 dB(A) in der Nacht bestimmt. Bei der

Bestimmung der Emissionskontingente wurden nur die lmmissionsorte zugrunde gelegt,

an denen die Bedingungen der freien Schallausbreitung (keine Abschirmung durch Ge-

bäude und andere Hindernisse im Schallausbreitungsweg) erfüllt werden.

Werden die beurteilten Schallleistungspegel von den innerhalb des Plangebietes (Betriebs-

hof Buschkoppelweg) liegenden Schallquellen aufsummiert, ergeben sich Summen-Schall-

leistungspegelvon LwA,,s,' = 104 dB(A) am Tag uhd Lwn,rsum = 82 dB(A) in der Nacht.

Tabelle 1 4: Summen-Schallleistungspegel für die Emrssionsguellen des Plangebietes

Geräuschquellen innerhalb des Plangebietes
beurteilte Sch allleistun gs pe gel Lrv,r, in dB(A)

Tag Nacht

o1.7 Pkw-StellpläAe P7 71,0 80,0

01.8 Plw-Stellplätre ReserveparkplaE PT 76.1 76.9

o'2.7 Pkw-Fahrwege uP7 52,3 58,3

o2.8 Pla,v-Fahnrveoe zu PB 54,5 55,3

O3.3a.b Anlieferunoen Kl.-Tr. untl Llorl 86,3

03.4 Anlieferun0 Schüttout 76,9

o3.5 Abtuhr Schüttqul 86.9

04.3 Radla<ler. interne Transoorte 85.0

o5.2 Llov-Entladen Schüttout 91,2

o5.3 Lkw-Beladen Radlader 98,6
05.4 Anhäuteln und Schieben Radlader 99,7

o6.5 Mobilbaooer und Siebmaschine 98.5

Lm*. 104 82

Bei einer Flächengröße von ca. 13.000 m2 ergeben sich für das Plangebiet überschlägig

beurteilte, flächenbezogene Schallleistungspegel von Lwn" =63 dB(A) am Tag und von

Lwn.. = 41 dB(A) in der Nacht. Die so ermittelten flächenbezogenen Schallleistungspegel

liegen bereits über den Emissionskontingenten Ler. Abzuleiten ist daraus, dass innerhalb

der Plangebietsfläche keine höheren Emissionen zulässig sind, als die, welche für den

vorhandenen Betriebszustand bestimmt wurden.
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7.2 Verminderung der Geräuschimmissionen durch den Winterdienst

Um im Bereich der vorhandenen Betriebsteile an der Ahlbecker Straße die Gewerbelärm-

immissionen durch den Winterdienst im Nachtzeitraum zu vermindern, wurden abschir-

mende Lärmschutzmaßnahmen und betrieblich organisatorische Maßnahmen untersucht.

7.2.1 Abschirmende Lärmschutzmaßnahmen

Sofern das An- und Abfahren der Winterdienstfahrzeuge auf den im Freien liegenden Ab-

stellplätzen P5 und P6 innerhalb der Nachtzeit nicht ausgeschlossen werden kann, sind

folgende bauliche Lärmschutzmaßnahmen zur Verminderung der Gewerbelärm-

immissionen notwendig :

Lärmschutzwand LSW-1:

Anordnung der Lärmschutzwand LSW-1 an der östlichen Seite des Lkw-Stellplatzes PO

(O1.6) mit einer wirksamen Schirmhöhe von 4 m und einer Länge von 45 m. Die Konstruk-

tion der Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung von mindestens R* > 25 dB gewähr-

leisten. Zur Vermeidung von Schallreflexionen muss die Lärmschutzwand auf der zur

Lärmq uelle zugewandten Seite eine hochabsorbierende Oberfläche aufweisen.

Lärmschutzwand LSW-2:

Anordnung der Lärmschutzwand LSW-2 an der südlichen Seite der Stellplätze P5 (O1.5)

mit einer wirksamen Schirmhöhe von 2,0 m und einer Länge von ca. 20 m. Die Länge der

Lärmschutzwand richtet sich nach der Anzahl der Stellplätze, die von den Winterdienst-

fahrzeugen genutzt werden. Die Konstruktion der Lärmschutzwand muss eine Schalldäm-
mung von mindestens R* 2 25 dB gewährleisten.

Abb.4:
Lage der
Lärmschutzwände
LSW-1 und LSW-2
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Mit der Lärmschutzwand LSW-1 werden im Bereich der Wohnbebauung 1O5.1 bis 105.3

die Gewerbelärmimmissionen soweit vermindert, dass der Orientierungswert von 45 dB(A)

auch in der Nacht in nahezu allen lmmissionsorthöhen eingehalten wird. Ausgenommen

ist der lmmissionsort 105.3/DG, an dem in Höhe des Dachgeschosses eine Überschreitung

von 1 dB(A) verbleibt. An der Grenze der östlich geplanten Wohnbaufläche (1O10) wird der

Orientierungswert Nacht eingehalten.

lm Bereich der westlich zum Lkw-Abstellplatz gelegenen Wohnbebauung 1O4.1 bis 104.4

ist die Lärmschutzwand LSW-1 ohne Wirkung. An den dort gelegenen lmmissionsorten

verbleiben im Nachtzeitraum Richtwertüberschreitungen um bis zu 2 dB(A). Anzumerken

ist, dass sich durch die Verlagerung der Pkw-Anfahrten im Nachtzeitraum vom Parkplatz

P4 zum Parkplatz PT auf dem Betriebshof Buschkoppelweg die Geräuschimmissionen in
diesem Bereich gegenüber dem Nullfall um bis zu 3,9 dB(A)vermindern. Es verbleiben am

lmmissionsort 1O4.1 und 104.2 aber Richtwertüberschreitungen um bis zu 2 dB(A) in der

Nacht.

Die Lärmschutzwand LSW-2 schirmt die durch den Winterdienst im Nachtzeitraum entste-

henden Geräuschimmissionen in Richtung der südlich geplanten Wohnbaufläche (1O11)

ab. Die Stellplätze für die Winterdienstfahrzeuge sind so zu gestalten, dass die Stellplätze

in Richtung der geplanten Wohnbaufläche durch eine Lärmschutzwand von mindestens

2 m Höhe abgeschirmt werden. lm Bereich der geplanten Wohnbaufläche (1O11) wird der

Orientierungswert für Wohngebiete von 40 dB(A) nachts eingehalten.

ln der Anlage A2.4a sind unter Berücksichtigung der Lärmschutzwände LSW-1 und

LSW-2 die Beurteilungspegel Nacht flächenhaft für die lmmissionsorthöhe des 1. OG dar-
gestellt (s. Anhang).

7 .2.2 Betrieblich organisatorische Maßnahme

Es wurde untersucht, wie sich die Geräuschsituation im Nachtzeitraum darstellt, wenn die

Winterdienstfahrzeuge nachts in der Werkstatthalle abgestellt werden und im Nachtzeit-

raum ausschließlich von dort zum Einsatz fahren. Auf den im Freien liegenden Abstellplät-
zen P5 und P6 erfolgen im Nachtzeitraum keine An- und Abfahrten.

Für die Schallausbreitungsrechnung sind nur die über das offene Tor der Werkstatthalle

abgestrahlten Schallemissionen von Bedeutung. Die übrigen Fassadenflächen können

aufgrund deren Schalldämmung vernachlässigt werden. Der über eine offene Fassaden-

fläche abgestrahlte Schallleistungspegel kann über folgende Gleichung bestimmt werden:

Lwn = Lr - R'w - 4 + 10 lg (S/So)

mit Lr lnnenschallpegelin dB(A)
R'w bewertetes Schalldämm-Maß des Außenbauteils
Sabstrahlende Fläche in m'z

So Bezugsfläche, So = 1 m2

Das Schalldämm-Maß des offenen Hallentores beträgt R'w = 0 dB.
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Der mittlere lnnenschallpegel einer Fahrzeughalle kann nach VDI 2571?,,schallabstrahlung
von lndustriebauten" über folgende Näherungsformel bestimmt werden:

Lr= Lw + 14 + 10 lg TA/

mit Lr lnnenschallpegel in dB(A)
Lw Schallleistungspegel in dB(A)
T Nachhallzeit in s (in üblichen Fabrikhallen ca. 2 s)
V Raumvolumen der Halle m3

ln grober Abschätzung wurde das Raumvolumen der Halle über die Grundfläche und die
Höhe der Halle auf ca. 5000 m2 geschätzt. Für die bei der Abfahrt der Winterdienstfahr-
zeuge entstehenden Geräuschemissionen können die in der Tabelle 3 für die Stellplätze

Q1.5b und Q1.6b ermittelten Schallemissionen in Ansatz gebracht werden. Für die bei der
Abfahrt der Winterdienstfahrzeuge in der Werkstatthalle entstehenden Geräusche wurde
ein lnnenschallpegel vofl Lr,ruacrrr = 69 dB(A) ermittelt. Für impulshaltige Geräuschanteile
wurde ein lmpulszuschlag von Kr = 3 dB(A) berücksichtigt.

Werden die Stellplätze der Winterdienstfahrzeuge in die Halle verlegt, verbleiben im Be-

reich der lmmissionsorte 1O4.1 und 104.2, 105.3 sowie lO10 noch Überschreitungen des
Nachtrichtwertes um bis zu 1,7 dB(A).

ln der Anlage A2.4b sind unter Berücksichtigung der in die Werkstatthalle verlegten Ab-
stellplätze die Beurteilungspegel Nacht flächenhaft für die lmmissionsorthöhe des 1. OG
dargestellt (s. Anhang).

7 Die VDI 2571 wurde im Oktober 2006 zurtjckgezogen. Stattdessen wird vom VDI die DIN EN 12354-4 (Bauakustik -
Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: Schallübertragung von
Räumen ins Freie) empfohlen. Die VDI 257'l isl dennoch weiter anzuwenden, da z.B. die TA Lärm und die Bayerische
Parkplatzlärmstudie auf diese verweisen.
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9. Zusammenfassung

lm Rahmen der Planung zum Bebauungsplan Nr. 7 ,,Lager- und Kompostierflächen Gala-

Bau" südlich des Buschkoppelweges der Gemeinde Ostseebad Zinnowitzwaren die durch

das Planvorhaben auf die Nachbarschaft einwirkenden Gewerbe- und Verkehrslärmimmis-

sionen zu ermitteln und zu beurteilen.

Gewerbelärmimmissionen

lm Nullfall werden im Bereich der vorhandenen Betriebsteile Ahlbecker Str.22 und 24 die

maßgebenden Geräuschemissionen bei Transport- und Ladearbeiten im Freien verur-

sacht. Hierbei entstehen im südlichen Teil des Sondergebietes SO Garten- und Land-

schaftsbau im Bereich der Wohngebäude 107.5 und 108.4 Beurteilungspegel bis 59 dB(A)

am Tag. lm Nachtzeitraum können für den Regelbetrieb Geräuschemissionen auf dem Be-

triebsgelände ausgeschlossen werden.

Eine Ausnahme bildet der Winterdienst, bei dem in der Nachtzeit Fahrzeugbewegungen

durch die Anfahrt der Mitarbeiter und die Ausfahrt der Winterdienstfahrzeuge entstehen.

lm Bereich der in Nähe zu den Abstellplätzen gelegenen Wohngebäuden (1O4.1 ,1C,4.2,
1O5.1 bis 105.3) bzw. Baugrenzen (1O10 und lO11) entstehen Beurteilungspegel, die den

Orientierungswert Nacht teilweise um bis zu 12 dB(A) überschreiten.

lm Planfall entstehen im Bereich des Plangebietes (Betriebshof Buschkoppelweg)die maß-
gebenden Geräusche beiTransport- und Ladearbeiten sowie durch den Betrieb von Gerä-

ten und Maschinen im Freien. Beim gleichzeitigen Betrieb von Mobilbagger und Siebma-

schine entstehen unter Berücksichtigung der Emissionen des Regelbetriebes die höchsten

Geräuschemissionen. Die Beurteilungspegel erhöhen sich gegenüber dem Nullfall infolge

der zusätzlich im Plangebiet entstehenden Emissionen. Der Orientierungswert Tag von

60 dB(A) wird an den maßgebenden lmmissionsorten 1O1.1 bis lO12 eingehalten. Die

höchsten Beurteilungspegel wurden für die lmmissionsorte 107.5, 1O8.1 und 108.4, 109.7

sowie lO12 mit bis zu 60,4 dB(A) tags bestimmt.

Die im Nachtzeitraum beim Winterdienst entstehenden Geräuschemissionen vermindern

sich teilweise durch die Verlagerung der Stellplätze für den Winterdienst vom ParkplalzP4
(Ahlbecker Str. 24) zum Parkplatz P7 im Plangebiet (Betriebshof Buschkoppelweg). Es

verbleiben aber im Bereich der lmmissionsorte 1C,4.1,1C,4.2,1O5.1 bis 105.3 sowie lO10

und lO11 Überschreitungen des Nachtrichtwertes um bis zu 11 dB(A). Die Richtwertüber-
sch re itr rnoe ntm Naehtzeitrar r m sind keine F der Planunoen zum B-Plan. sondern ha-

UmweltPlan

ben ihre Ursache im vorh andenen Anlaqenbetrieb.

Einen Sonderbetriebszustand stellt der Betrieb des Mobilshredders innerhalb des Plange-

bietes (Betriebshof Buschkoppelweg) dar. Gemäß Betriebsbeschreibung tritt diese Ge-

räuschsituation an maximal 5 Tagen innerhalb eines Kalenderjahres auf.
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Die höchsten Geräuschbelastungen beim Betrieb des Shredders wurden für die lmmissi-

onsorte 109.7 und lO12 mit Beurteilungspegeln Tag bis 70,2 dB(A) bestimmt. Unter der
Maßgabe, dass die Bedingungen für seltene Ereignisse erfüllt werden, wird der lmmissi-

onsrichtwert Tag für seltene Ereignisse von 70 dB(A) tags eingehalten.

Verkeh rslärmimmissionen

Die Verkehrsgeräusche wurden durch eine grobe Abschätzung des Schallgutachters auf
Basis der verfügbaren Daten bestimmt. Aufgrund der getroffenen Annahmen stellen die
Berechnungsergebnisse lediglich eine tendenzielle Aussage zu den Verkehrslärmimmissi-
onen dar. Die Verkehrslärmimmissionen im Untersuchungsgebiet werden durch den Stra-
ßenverkehr auf der 8111 Ahlbecker Straße bestimmt. Die höchsten Verkehrslärmimmissi-
onen entstehen außerhalb des Plangebietes an den zur B111 Ahlbecker Str. nächstgele-
genen lmmissionsorten 1O1.3 und 104.3. Für den Nullfall wurden an diesen lmmissionsor-
ten Beurteilungspegel bis 65,5 dB(A) am Tag und bis 57,4 dB(A) in der Nacht ermittelt. Die

zugrunde gelegten Orientierungswerte von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden
damit um bis zu 6 dB(A) am Tag und um bis zu 7 dB(A) in der Nacht überschritten. Durch

den Verkehr des Plangebietes (Betriebshof Buschkoppelweg) erhöhen sich die Verkehrs-
lärmimmissionen an den lmmissionsorten 1O1.3 und 104.3 um weniger als 1 dB(A) am Tag
und in der Nacht.

- Summenpeqelaus Gewerbe- und Verkehrslärm

Aus den Beurteilungspegeln der Lärmarten Gewerbe- und Verkehrslärm wurden Summen-
pegel bis 66 dB(A) am Tag und bis 58 dB(A) in der Nacht ermittelt. Die Schwellenwerte der
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A)tags und 60 dB(A) nachts werden nicht überschrit-
ten. Die höchsten Summenpegeltreten im Bereich der zur 8111 Ahlbecker Straße nächst-
gelegenen Wohngebäuden lO4 und lO5 auf der zur Lärmquelle zugewandten Gebäu-
deseite auf.

Lärmschutzmaßnahmen

Zur Begrenzung der innerhalb des Plangebietes zulässigen Geräuschemissionen wurden

Emissionskontingente von LEr, rag = 60 dB(A) am Tag und von Lpr, racrrt = 40 dB(A) in der
Nacht bestimmt.

Festsetzu n g svorsch lag :

,,lm Plangebiet sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die in der folgen-
den Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691:2006-12, ,,Ge-
räuschkontingentierung" weder tags (06:00 - 22.00 Uhr) noch nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)
überschreiten:

Emissionskontingente Lex in dB
Teilfläche Lex. r"o Lpx xacnr

Plangebiet
( Betri e b sh of B u sch ko p pe lweq)

60 40

UmweltPlan

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach D1N45691:2006-12, Abschnitt 5."
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Zur Verminderung der Gewerbelärmimmissionen, die im Nachtzeitraum durch den Winter-

dienst entstehen und zu Richtwertüberschreitungen an den lmmissionsorten 1O4.1,1O4.2,

1O5.1 bis 105.3 sowie lO10 und lO11 führen, wurden abschirmende Lärmschutzmaßnah-

men und betrieblich organisatorische Maßnahmen untersucht.

Abschirmende Lärmsch utzmaßnah men :

Sofern das An- und Abfahren der Winterdienstfahrzeuge auf den im Freien liegenden Ab-

stellplätzen P5 und PG innerhalb der Nachtzeit nicht ausgeschlossen werden kann, sind

folgende bauliche Lärmschutzmaßnahmen notwendig.

- Lärmschutzwand LSW-1 :

Anordnung der Lärmschutzwand LSW-1 an der östlichen Seite des Lkw-Stellplatzes P6

(O1.6) mit einer wirksamen Schirmhöhe von 4 m und einer Länge von 45 m. Die Konstruk-

tion der Lärmschutzwand muss eine Schalldämmung von mindestens R* > 25 dB gewähr-

leisten. Zur Vermeidung von Schallreflexionen muss die Lärmschutzwand auf der zur
Lärmquelle zugewandten Seite eine hochabsorbierende Oberfläche aufweisen.

- Lärmschutzwand LSW-2:

Anordnung der Lärmschutzwand LSW-2 an der südlichen Seite der Stellplätze P5 (O1.5)

mit einer wirksamen Schirmhöhe von 2,0 m und einer Länge von ca. 20 m. Die Länge der

Lärmschutzwand richtet sich nach der Anzahl der Stellplätze, die von den Winterdienst-
fahrzeugen genutzt werden. Die Konstruktion der Lärmschutzwand muss eine Schalldäm-

mung von mindestens R, > 25 dB gewährleisten.

Mit der Lärmschutzwand LSW-1 werden im Bereich der Wohnbebauung 1O5.1 bis 105.3

die Gewerbelärmimmissionen soweit vermindert, dass der Orientierungswert von 45 dB(A)

auch in der Nacht in nahezu allen lmmissionsorthöhen eingehalten wird. Ausgenommen

ist der lmmissionsort 105.3/DG, an dem in Höhe des Dachgeschosses eine Überschreitung

von 1 dB(A)verbleibt. An der Grenze (1O10)der in östlicher Richtung geplanten Wohnbau-

fläche werden die Geräuschimmissionen soweit vermindert, dass der Orientierungswert

von 40 dB(A) nachts eingehalten wird. lm Bereich derWohnbebauung 1O4.1 bis 104.4 ist

die Lärmschutzwand LSW-1 ohne Wirkung. An den dort gelegenen lmmissionsorten ver-

bleiben im Nachtzeitraum Richtwertüberschreitungen um bis zu 2 dB(A).

Orqan isatorische Maßnahmen :

Die Maßnahme beinhaltet, dass die Winterdienstfahrzeuge in der Werkstatthalle abgestellt

werden und im Nachtzeitraum ausschließlich von dort zum Einsatz fahren. Auf den im
Freien liegenden Abstellplätzen P5 und P6 erfolgen im Nachtzeitraum keine An- und Ab-

fahrten.

Werden die Stellplätze der Winterdienstfahrzeuge in die Halle verlegt, verbleiben im Be-

reich der lmmissionsorte 1O4.1 und 104.2, 105.3 sowie lO10 noch Überschreitungen des

Nachtrichtwertes um bis zu 1,7 dB(A).
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Nr. Kurztitel Bezeichnung Kat. Datum

01 BlmSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen
und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz -
BlmSchG)

G aktuelle Fassung

02 DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau
Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung

N 0712002

03 Bbl.1 zur
DIN 18005, Teil 1

Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

N 05t1987

04 TA Lärm Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-lmmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm - TA Lärm)

26.08.1998

05 DIN ISO 9613-2 Akustik- Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien

- f eil 2'. Allgemeines Berechnungsverfahren
(lSO 9613-2:1996)

N 1 0/1 999

06 vDt 2720 Schallschutz durch Abschirmung im Freien RL 03t1997

07 16. BlmSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung)

06/1 990
Zuletzt geändert durch
Art.'l V vom 18.1220'14
BGBt. S.1036)

08 24. BlmSchV Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-lmmissionsschutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutz-
maßnahmenverordnung - 24. BlmSchV)

04.02.1997
zuletzt geändert durch
Art.3 V vom 23.09.1 997
BGBt. I S.2329)

09a RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen, ei
Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau
10.04.'t990

ngeführt mit dem
Nr.08/1990 vom

RL 1 990

09b RBLärm-92 Rechenbeispiele zu den Richtlinien für den Lärmschutz an
Straßen

SL

10 Umrechnungsfaktoren zur Anhebung der Grenze zwischen
leichten und schweren Lkw von 2,8 t auf 3,5 t zulässigen Ge-
samtgewicht; Bundesministerium für Verkehr

07/1996

11 Parkplatzlärm-
studie

Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplätzen,
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen
Bayerisches Landesamt für Umweltschutz; Heft 89,
6. tiberarbeitete Aufl age

SL 08t2007

12 Umweltplanung,
Arbeits- und Um-
weltschutz
Heft 192

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladege-
räusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern und Speditionen
Hessische Landesanstalt für Umwelt

SL 05/1995

13 Umwelt und
Geologie
Heft 3

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-
nen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Fracht
zentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere
von Verbrauchermärkten ;

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

SL 2005

't4 Umweltplanung, Ar-
beits- und Umwelt-
schutz, Heft 275

Technischer Bericht Nr. L4054 zur Untersuchung der Ge-
räuschemissionen und -immissionen von Tankstellen
Hessisches Landesamt für Umwelt

SL 08/1 999

15 Umweltplanung, Ar-
beits- und Umwelt-
schutz, Heft 73

Technischer Bericht Nr. L4054 zur Untersuchung der Ge-
räuschemissionen und -immissionen von Tankstellen
Hessisches Landesamt für Umwelt

SL 02t1988

16 DIN 4109:1989 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise N 11t1989

17a DIN 4109-1:2018 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen
(bauafslchtlich nicht in M-V eingeführt)

N 01t2018

Quellenverzeichnis

B-Plan Nr./ ,,Lager- und Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelweges" in Zinnowitz , ,UmweltPlan
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Nr Kuntitel Bezeichnung Kat. Datum

17b DIN 4109-2:2018 Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfüllung der Anforderungen
(bauaufsichtlich nicht in M-V eingeführt)

N 01t2018

18 Lageplan Entwurf zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 7 ,,Lager- und
Kompostierflächen GALA-Bau" südlich des Buschkoppelwe-
ges der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz

PU

19 Höhenplan ATKIS-DGM5 Geländemodell
Landesamt für innere Verwaltung, Amt für Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

18.11.2019

20 FNP Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
Fassung vom 03/2004

SL 3t2004

21 18. BlmSchV Sportanlagenlärmschutzverordnung

22 Freizeitlärm-
Richtlinie

Richtlinie zur Beurteilung der von Freizeitanlagen verursach-
ten Geräusche in Mecklenburg-Vorpommern

07/1998

23 Betriebsbeschrei-
bung

Betriebsbeschreibung für Schallschutzgutachten
E-Mail vom 10.10. 2019, Fa. Gartenprofi Wuttig

PU 10t2019

24 Emissionswerte Maschinen Betriebshof Buschkoppelweg
E-Mail vom 14.11.2019; Fa. Gartenprofi Wuttig

PU 11t2019

25 Umweltplanung,
Arbeits- und Um-
weltschutz Heft 247

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-
nen von Baumaschinen; Hessische Landesanstalt für Umwelt

'1998

26 Umwelt und Geolo-
gie Lärmschutz in
Hessen Heft 1

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-
nen von Anlagen zurAbfallbehandlung und -verwertung sowie
Kläranlagen

2002

27 Umwelt und Geolo-
gie Lärmschutz in
Hessen Heft 2

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissio-
nen von Baumaschinen; Hessisches Landesamt für Umwelt
und Geologie

2004

28 DIN 45691:2006-12 Geräuschkontingentierung N 12t2006

29 Der sachgerechte Bebauungsplan - Handreichungen für die
kommunale Planung
Ulrich Kuschnerus, vhf-Verlag

SL 08t2004

30 Berliner Leitfaden - Lärmschutz in der verbindlichen Bauleit-
planung 2017
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin

SL 05t2017
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